Stichworte für OBM zur Veranstaltung in Pforzheim am 4.11.2008

FOLIE 1

Was du heute kannst besorgen – das verschiebe nicht auf morgen. Offensive Sozialpolitik als ökonomische Notwendigkeit 

1. Die Zeit des BSHG (BundesSozialHilfeGesetz)

In Erlangen wurde vor etwa 20 Jahren, also lange vor dem SGB 2 eine städtische Beschäftigungsgesellschaft gegründet, die GGFA. Somit ging es in Erlangen ohne größere Umbrüche vom Arbeitsprogramm „Hilfe zur Arbeit“ im BSHG zum Fallmanager im SGB II. Die Einheit von Sozial- und Wirtschaftspolitik, die Sie, sehr geehrter Herr Stoll, als untrennbar für Erfolge auf beiden Gebieten sehen, ist somit in Erlangen seit 20 Jahren Grundlagen unserer Arbeit.

Wir haben probiert - Wirtschafts- und Sozialreferat gemeinsam – den Menschen in der damaligen Sozialhilfe das zukommen zu lassen, was für die Kunden des Arbeitsamtes in der Arbeitslosenhilfe selbstverständlich war: Nämlich ihnen ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit zurückzugeben und dadurch zu sozialer Gerechtigkeit zu kommen. Wenn die Referate für Wirtschaft und Soziales somit an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, stehen sie sich nicht als Konkurrenten gegenüber. 

Politisches Ziel (unterstützt von allen Fraktionen im Stadtrat) war es schon lange vor dem Grundsatz Fordern und Fördern im SGB II, die Sozialhilfefälle der Stadt Erlangen stetig und immer wieder zu durchkämmen, um alle, die arbeitsfähig sind, zu qualifizieren und/oder dem Arbeitsmarkt zuzuführen.

FOLIE 2

Somit komme ich zur Gliederung meines Vortrages: 

1. Ich werde zunächst kurz rückblickend über Hilfe zur Arbeit im BSHG berichten.

2. Werde ich berichten wie die politische Diskussion und die Vorbereitung in der Praxis zum SGB II verliefen.

3. Werde ich kurz begründen, warum sich die Stadt Erlangen für die Option entschieden hat

4. Im vierten Teil werde ich kurz auf die Organisation des SGB II in Erlangen eingehen

5. Im fünften Kapitel soll kurz dargestellt werden, ob die Reform am Arbeitsmarkt, im Volksmund auch als Hartz IV bekannt, eher Rosskur, Placebo oder Wundermittel ist. 

6. Im letzen Teil schließlich soll kurz auf Nachbesserungsbedarf aus Sicht der Kommune, aber auch aus Sicht des Hilfeempfängers eingegangen werden. 

FOLIE 3

1. HzA (Hilfe zur Arbeit als Bestandteil des BSHG)

FOLIE 4

Ich möchte Ihnen zu Beginn ganz kurz die Stadt Erlangen vorstellen. 

(Siehe Daten auf Folie 4)

Schon im BSHG wurden sozial- und bildungspolitische Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien vom Erlanger Stadtrat als Investition in die Zukunft gesehen. Trotz eines städtischen Zuschusses zu unserer städtischen Beschäftigungsgesellschaft stellte sich nämlich schnell heraus, dass unter dem Strich nicht nur in sozialer Hinsicht, sondern auch in harten finanziellen Zahlen ein Plus stand. 

Gerade in der heutigen Zeit, wo die Finanzprobleme so großen Raum einnehmen, ist die Erinnerung an die Jahresrechnungen der GGFA eine sehr angenehme: Die Arbeit der GGFA wurde schnell auch von der Europäischen Union und anderen öffentlichen Geldgebern als sehr wertvoll erkannt, folglich erleichterten jährliche hohe Zuschüsse die Integration in den Arbeitsmarkt.

Die GGFA hat dabei sowohl Sozialhilfeempfänger qualifiziert als auch diesen in ihrem gewerblichen Zweig Arbeitsplätze angeboten.

Dabei wurde die GGFA niemals als isoliert handelnde Organisation gesehen, die ohne Kommunikation mit anderen gesellschaftlichen Kräfte agiert.

So wurde zum einen bewusst die Rechtsform der gGmbH gewählt, zum anderen wurde der GGFA ein Aufsichtsrat zur Seite gestellt mit u.a. folgenden Mitgliedern:

· Fraktionen

· Wohlfahrtsverbände

· Handwerk

· Gewerkschaften

Zusätzlich wurden vor allem mit der Handwerkerschaft stetig Gespräche geführt, wenn der GGFA ein Auftrag erteilt werden sollte. Der Geschäftsführer der GGFA nahm dann Kontakt auf mit dem Kreishandwerksmeister, und fragte nach, ob durch die Annahme des Auftrages die wirtschaftliche Lage von Handwerksbetrieben gefährdet würde.

Diese Frage wurde immer einvernehmlich gelöst, so dass die GGFA durch ihre Aktivitäten nie zur Konkurrenz vom Handwerk wurde und von diesem akzeptiert war.

Zum Erfolg trug und trägt sicherlich auch bei, dass von Anbeginn an bis zum heutigen Tag derselbe Geschäftsführer die GGFA leitet, nämlich Herr Friedrich Müller, der sich immer auch bayern- und deutschlandweit in Arbeitskreisen zur Situation auf dem Arbeitsmarkt beteiligt hat. 

Beispiele für Geschäftsfelder vor dem In Kraft treten von Hartz IV:

Ich möchte Ihnen im folgenden aus Zeitgründen nur einige wenige Beispiele für die Tätigkeit der GGFA nennen.

Wäscheblitz: Organisiert wie eine professionelle Wäscherei bot der Wäscheblitz vielen Frauen den beruflichen Wiedereinstieg, wo in einer gewissen geschützten Atmosphere die Gewöhnung an den Arbeitsmarkt erfolgen kann. Die dort Beschäftigten lernten nicht nur ihre Tage zu strukturieren, vielmehr bot der Wäscheblitz Arbeit auch für nicht- oder gering qualifizierte Sozialhilfeempfänger. Diese hatten nach der Beschäftigung im Wäscheblitz die Chance, in einem ähnlichen Betrieb in der freien Wirtschaft Fuß zu fassen.

Sozialkaufhaus: Zur Versorgung von bedürftigen Haushalten mit langlebigen Konsumgütern wie Möbel oder Geschirr wurde ein Sozialkaufhaus gegründet. Dieses hatte vor allem drei Arbeitsziele:

· Günstiges Angebot an Möbeln u.ä.

· Arbeitsplätze für Kunden aus dem Kreis der Sozialhilfeempfänger

· Qualifikation der Mitarbeiter für den ersten Arbeitsmarkt

Das Kaufhaus lief so gut, dass in Steinbach im Erlanger Umland eine Dependance gegründet wurde. Die Mitarbeiter holten gut erhaltene Möbel in Erlangen und Umland ab, diese wurde dann im Sozialkaufhaus vorwiegend an bedürftige Menschen verkauft. Auch das Sozialamt nutzte das Kaufhaus insofern, als den Kunden des Sozialamtes Bezugsscheine für dieses Kaufhaus ausgestellt wurden.

Kantine: Für die leibliche Versorgung von hauptamtlichen Mitarbeitern und Kunden der GGFA, aber auch zum Catering von Veranstaltungen der GGFA wurde eine Kantine eingerichtet. Diese erfüllte nicht nur einen wichtigen Zweck im Arbeitsalltag. Wie in den anderen Maßnahmen auch war eigentlicher Zweck der Kantine aber Arbeitsmaßnahme und Qualifizierung für Kunden aus der Sozialhilfeempfänger-Kartei.

Grüntrupp: Für kleinere Maßnahmen im gärtnerischen und landschaftsbauenden Bereich  hielt die GGFA einen Grüntrupp vor. Die Teilnehmer an dieser Maßnahme konnten in eine Vielzahl von anderen Arbeitsverhältnissen vermittelt werden. 

Sprachkurse: Die GGFA hielt sehr Praxis-bezogene Sprachkurse vor, in welchen nicht Grammatik und Lektüre vermittelt wurde, sondern vielmehr das Vokabular für ganz spezielle Arbeiten: Zum Beispiel lernte ein männlicher Kunde, der als Hilfsarbeiter auf den Bau vermittelt werden sollte beispielsweise Vokabeln wie Schaufel, Laster, Sand und „Vorsicht, fallende Steine“, also das, was für die Arbeit und die Arbeitssicherheit dringend notwendig war. 

Mittagsbetreuung an der Eichendorff-Hauptschule:

Lange vor den Diskussionen um offene oder gebundene Ganztagsschulen hat die GGFA in Kooperation mit der Stadtverwaltung und der Schulleitung eine Mittagsbetreuung mit pädagogischem Angebot organisiert.

An dieser Schule, einer der größten Hauptschulen in Mittelfranken, mit Schülern aus vielen Nationen und einer überdurchschnittlich hohen Quote von Schülern aus bedüftigen Familien trug dieses Angebot viel zum Schulerfolg der Schülerinnen und Schüler bei, zudem konnte durch die Zusammenarbeit mit einer Sozialpädagogin viel zur psychischen Stabilität der Schüler beigetragen werden und dadurch letztlich auch zum sozialen Frieden in Erlangen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Maßnahmen der GGFA deshalb so erfolgreich waren, weil die Geschäftsführung der GGFA zum einen vom Stadtrat freie Hand erhielt, was die Konzeption der Maßnahmen anbetraf, zum anderen waren vor allem die Einstiegsangebote so niederschwellig, dass auch Sozialhilfeempfänger mit großer Arbeitsmarktferne eine Chance erhielten. 

Es ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, dass die Kundschaft quasi bei der Hand genommen wurde und dass diese Hand nicht losgelassen wurde, bis sichergestellt war, dass der oder die Hilfeempfängerin tatsächlich zuverlässig zu den Maßnahmen (und zwar täglich) erscheint.

FOLIE 5

2. Der Übergang zum SGB II

Diese und ähnliche Maßnahmen führten dazu, dass Erlangen bei Ende der Gültigkeit des BSHG (BundesSozialhilfeGesetz) diejenige Großstadt in Deutschland war mit der geringsten Sozialhilfequote.

Zeitweise war die Situation sogar so, dass nicht alle Plätze in den angebotenen Maßnahmen besetzt werden konnten, weil es einfach nicht genug arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger gab.

Die GGFA hielt engen Kontakt zur Politik, zur Wirtschaft und zu Verbänden, erstattete regelmäßig Bericht im Sozialausschuss und war schlicht und einfach ein Erfolgsmodell.

Insofern war Erlangen in einer besonderen Lage, als im Laufe des Jahres 2004 die Diskussion um die Einführung des SGB 2 immer intensiver geführt wurde:

· 15 Jahre GGFA

· geringe Sozialhilfequote

· geringe Arbeitslosigkeit

Insbesondere wurde in Erlangen diskutiert, ob man das SGB2 als sog. „ARGE“ in Kooperation mit der BA umsetzen wolle, oder ob man diese Aufgabe in eigener Verantwortung anpacken wolle.

Die zuständige Bürgermeisterin und Sozialreferentin, Frau Dr. Elisabeth Preuß, veranstaltete zusammen mit dem Leiter des Sozialamtes, Herrn Otto Vierheilig, und der GGFA einen Workshop, in welchem die Vor- und Nachteile beider Systeme, insbesondere die Konsequenzen für die Stadtverwaltung (auch die finanziellen) und für die Kunden im SGB2 dargestellt wurden. Ich erwähne den Namen unseres Sozialamtsleiters Otto Vierheilig hier gerne, da dieser, wie auch Friedrich Müller von der GGFA sich bundesweit in Arbeitskreisen engagieren und beide so manche Verbesserung im SGB II initiiert haben.

FOLIE 6 und 7

3. Gründe für die Option

Durch den Workshop war in Erlangen jeder Stadtrat, jede Fraktion informiert, worauf man sich mit der „Option“ einlässt. 

In späteren Monaten und Jahren wurde den Vertretern der Stadt Erlangen in Gesprächen mit anderen Kommunen häufig klar, dass diese häufig schlicht deshalb gegen die Option und für eine „ARGE“ gestimmt haben, weil die dortige Politik sich nicht darüber im klaren war, was „Option“ bedeutet.

Eine ganze Reihe von ARGE-Kommunen hätte im nachhinein lieber optiert, was das kategorische „NEIN“ des Bundesarbeitsministers zu einer Ausweitung der Option über die (gegriffene) Zahl 69 in einem nicht sehr demokratischen Licht erscheinen lässt. 

Nach Auffassung der Stadt Erlangen kann es in einer Demokratie nicht sein, dass es nur in einem einzigen kleinen Zeitfenster im Jahre 2005 in den Zeitläufen der Geschichte der Bundesrepublik möglich gewesen sein soll, sich für oder gegen ein System zur Umsetzung des SGB2 zu entscheiden.

Dieses kleine Zeitfenster wurde schon alleine deshalb den Anforderungen nicht gerecht, weil das System „Option“ nur wenigen Stadtparlamenten wirklich bekannt war. So war beispielsweise wenigen Stadträten landauf, landab bewusst, dass finanziell unter dem Strich die Finanzausstattung der Kommunen durch das BMAS völlig unabhängig davon ist, ob man sich für eine ARGE oder für die Option entscheidet, da es sich um Pauschalen pro Bedarfsgemeinschaft handelt. Schließlich handelt es sich bei der Finanzierung um Pauschalen pro Bedarfsgemeinschaft.

In Erlangen entschied sich der Stadtrat im Juli 2004 fast einstimmig (gegen eine Stimme) dafür, die Option auf die sogenannte „Experimentierklausel“ zu beantragen. Die Genehmigung hierfür wurde zeitnah erteilt, so dass am 1.1.05 die Organisation sowohl der Leistungsberechnung, als auch des Fallmanagements seine Arbeit aufnehmen konnte.

Eines muss nun allerdings festgestellt werden: Die gute Vorarbeit der GGFA und des Sozialamtes führte paradoxerweise dazu, dass Erlangen in finanzieller Hinsicht bei Einführung des SGB2 bestraft wurde.

Grundgedanke bei der Einführung des SGB2 war ja neben der 

· sinnvollen Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe

· dem Gedanken des Forderns und Förderns

· VOR ALLEM die finanzielle Entlastung der Kommunen von den exorbitanten Sozialhilfekosten.

Im Umkehrschluss hieß das natürlich, dass Kommunen mit geringer Sozialhilfequote wenig Entlastung erfahren werden, und Kommunen mit hoher Sozialhilfequote stark entlastet werden. Ziel der Sozialverwaltung in Erlangen war es natürlich zum einen, die Umsetzung des SGB II praxistauglich, schnell und bürgernah zu strukturieren, andererseits sollten nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Politik zu vernetztem Denken angeregt werden. Aus den Jahren mit dem BSHG war ganz deutlich gewesen, dass Sozialpolitik umso erfolgreicher ist, je mehr Berührungsängste zwischen der Wirtschaft, der Verwaltung und dem betroffenen Hilfeempfänger abgebaut werden. Und dies, sehr geehrter Herr Stoll, ist ja auch einer Ihrer zentralen Punkte. Dies ist eine soziale Politik und durchaus ein Standortfaktor für die wirtschaftliche Weiterentwicklung einer Stadt. 

FOLIE 8

4. Die Umsetzung des SGB2 in Erlangen 

Da in Erlangen Sozialamt und GGFA im Grunde die Philosophie des SGB2 „Fordern und Fördern“ schon lange umsetzten, waren für den Wechsel vom BSHG zum SGB2 im wesentlichen keine neuen Strukturen aufzubauen, vieles war zumindest in Ansätzen vorhanden und musste lediglich vergrößert werden. 

Sogar die Fallmanager gab es schon, wenn auch nicht im notwendigen Umfang.

Philosophie in Erlangen war es, die Aufgaben 

· Finanzielle Sachbearbeitung

· Fordern und Fördern

jeweils Spezialisten zu übertragen. Das heißt in der Leistungsabteilung arbeiten erfahrene Kollegen aus der Verwaltung, im Fallmanagement wurden nur Sozialpädagogen oder Mitarbeiter mit Kenntnissen auf dem Arbeitsmarkt angestellt. 

Das Angebot der „Telekom“, Mitarbeiter der Vivento zu übernehmen, oder ähnliche Angebote brauchten Gott sei dank nicht angenommen zu werden.

Im Jahr 2005 wurden nach und nach alle Fälle der ehemaligen Arbeitslosenhilfe übernommen.

Die einzelnen Abteilungen arbeiteten sich rasch in das neue Gesetz ein. Von Anfang an war Erlangen eine der wenigen Kommunen, die den vom Gesetzgeber vorgegebenen Betreuungsschlüssel von ca. 1 zu 140 bei Erwachsenen und einen weitaus günstigeren Schlüssel bei Jugendlichen Hilfeempfängern einhalten konnte. 

Auf bundespolitischer Ebene wurden SGB II-Beiräte gefordert, in Erlangen wurde diese Forderung durch die Gründung einer Strategierunde erfüllt. Diese Strategierunde begleitet nichtöffentlich die Umsetzung des SGB II. Gleichzeitig aber haben die Mitglieder der Strategierunde Sprachrecht im Sozial- und Gesundheitsausschuss, wo sie ihre Meinung öffentlich kundtun können. Unsere Erfahrung ist, dass in diesem quasi geschützten, nichtöffentlichen Raum der Strategierunde viele Punkte vorab angesprochen werden können, ehe sie dann unter den Augen und Ohren von Öffentlichkeit und Presse im Sozialausschuss diskutiert werden.

Dieser Strategierunde besteht aus Fraktionen, Gewerkschaften, IHKG und Handwerkerschaft. 

FOLIE 9

Wie oben bereits erwähnt sollten die Reformen auch dazu beitragen, die Kommunen finanziell zu entlasten. So war in dem ominösen Mitternachtsgespräch des Vermittlungsausschusses kurz vor Weihnachten 2003 den Kommunen zugesichert worden, dass sie jährlich um 2,5 Milliarden entlastet werden. Im Gegenzug waren die Kommunen bereit, die Kosten der Unterkunft zu übernehmen. Die Finanzierung stellt sich also folgendermaßen dar (Siehe Angaben auf Folie 9).

FOLIE 10

5. Hartz IV: Wundermittel, Placebo oder Rosskur?

Auch das neue Alg2 sollte, wie vorher die Sozialhilfe, für die Menschen nur eine Überbrückung sein, bis sie aus eigener Kraft wieder für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Und glauben Sie mir: Auch nach fast vier Jahren Hartz IV ist unsere tägliche Erfahrung: Die Menschen wollen arbeiten.

Die Arbeitslosenstatistiken wurden in den letzten Jahren vor der Einführung von Hartz IV immer besorgniserregender, seit Januar 2005 schien die Arbeitslosigkeit nach oben zu galoppieren. Dies erschreckte viele, war allerdings für Fachleute keine Überraschung, da Hartz IV ja Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammenlegen wollte, was logischerweise eine weit größere Anzahl von Arbeitslosen ergab, als es die Arbeitslosenhilfe-Empfänger vorher waren.

Konnte also Hartz IV die Lösung für die skizzierten Probleme sein?

· Sanierung der Kommunalfinanzen? 

· Bessere Versorgung der Hilfeempfänger in Deutschland? 

· Entspannung der Situation auf dem Arbeitsmarkt? 

· Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation für Jugendliche?

Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand: Wenn Hartz IV das alles könnte, wäre es ein Wundermittel und sein Schöpfer ein Genie.

Andererseits wäre es aber auch nicht angemessen, Hartz IV als reines Placebo abzutun: Durch Synergieeffekte, durch die deutlich verbesserte Förderung und Qualifizierung der erwerbsfähigen Arbeitslosen, werden diese sicherlich besser auf den Arbeitsmarkt vorbereitet, qualifiziert und somit passgenauer vermittelt. Außerdem sind, was ein ganz großer Fortschritt innerhalb der Sozialpolitik ist, Alg2-Empfänger und deren Familien kranken-, pflege- und rentenversichert. 

Für viele Familien ist Hartz IV allerdings eine Rosskur: Viele ehemalige Arbeitslosenhilfeempfänger bekommen nach dem SGB 2 deutlich weniger Geld als zuvor die Arbeitslosenhilfe betrug, durch Anrechnung von Partnereinkommen bekommen manche gar keine Leistung mehr. Für viele Familien kam es somit zu Härten. Erschwerend kam hinzu, dass es nach dem SGB2 keine einmaligen Leistungen mehr gibt, das heißt, vom Regelsatz 351 € müssen monatlich über 50 € zurück gelegt werden, um ein Polster für besondere Anschaffungen zu haben. Dies ist eine der Achillesfersen des Gesetzes. Es darf zumindest bezweifelt werden, ob Menschen, die jeden € zweimal umdrehen müssen, tatsächlich jeden Monat den vorgesehenen Betrag zurücklegen, es darf umso mehr bezweifelt werden, als viele Hilfeempfänger Schulden haben, z.B. aus Ratenkäufen oder aus Mietrückständen, bei Jugendlichen oft und in besorgniserregendem Maße aus Handyverträgen. 

Als besonders gravierend hat sich der nach Meinung von Fachleuten gewürfelte Satz für Kinder und Jugendliche erwiesen. 

Wenn im Hartz IV-Kindersatz für das Mittagessen etwa 1 Euro pro Tag vorgesehen ist und allein das Schulessen schon 2,50 Euro kostet, dann kann das nicht aufgehen. Reagiert hat die Bundesregierung jetzt Gott sein Dank im Bildungsbereich, wo jedes Schulkind bis zur 10. Klasse zu Schuljahrsbeginn 100 Euro extra für notwendige Anschaffungen erhalten wird. 

FOLIE 11

6. Nachbesserungsbedarf
Auch wenn der Bundestag und seine Ausschüsse sich in den vergangenen Jahren viel mit Nachbesserungen am SGB II beschäftigt haben, so bleibt doch nach wie vor viel zu tun. 
Der Bemessungssatz für Kinder und Jugendliche ist ein wichtiger Punkt, vor allem um die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu gewährleisten.
Ein besonders wichtiger Punkt und damit komme ich zum Schwerpunkt Ihrer Veranstaltung zurück, ist die Integration in den Arbeitsmarkt. Das BMAS möchte unterstützt von der BA die Freiheit der Kommunen beim Maßschneidern von Integrationsprojekten stark einschränken. Hatten die Optionskommunen bislang eine Art Generalklausel unter der sie Maßnahmen außerhalb des Instrumentenkastens im SGB III projektieren konnten, so soll dieser Spielraum auf 2% des Integrationsbudgets zusammengestrichen werden. Mindestens 15 bis 20% aber wären notwendig um die für dieses schwierige und arbeitsmarktferne Klientel notwendigen Maßnahmen zu finanzieren. 

Man kann dies relativ einfach mit einem Beispiel erklären. Wenn ein Patient von seinem Hausarzt erfolglos ein Jahr lang behandelt worden ist, so wird er normalerweise an einen Facharzt überwiesen. Würde dieser nun probieren, die Erkrankung mit den gleichen Mitteln wie es vorher der Hausarzt tat zu kurieren, so wäre der Misserfolg vorprogrammiert. 






Genauso verhält es sich mit den Kunden des SGB II. Viele sind arbeitsmarktfern, das heißt sie brauchen ganz andere Maßnahmen als die Kurzzeitarbeitslosen die im Rahmen des SGB III von der Bundesagentur für Arbeit versorgt werden.

Besonders besorgniserregend ist allerdings die Entwicklung der Kosten der Unterkunft innerhalb des SGB II. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (vormals 30%, 2009 nur noch etwas über 25%)verringert sich stetig. Die Formel für die Berechnung des Bundesanteils bezieht sich nämlich auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und nicht auf die tatsächlich anfallenden, von den Kommunen zu bezahlenden Kosten der Unterkunft. Der zuständige Fachausschuss des Bundestages hatte zu dieser Frage Experten geladen, darunter auch die Bürgermeisterin der Stadt Erlangen, alle Experten (bis auf den Vertreter der BA) waren sich einig, dass die Formel geändert werden sollte. Denn es wäre rechnerisch richtiger , wenn in dieser Formel ausschlaggebender Faktor eben nicht die Bedarfsgemeinschaften, sondern die tatsächlichen Kosten wären. 
Verschlimmert wird das ganze durch die Entwicklung im Wohngeld, was durch folgende Zahlen verdeutlicht wird. FOLIE 12

Fazit: In der Stadt Erlangen, und das ist sicherlich einer der Gründe für den verhältnismäßig großen Erfolg den wir bei der Umsetzung des SGB II haben, ziehen alle Kräfte an einem Strang: Das SGB II ist nicht alleine im Sozialreferat aufgehängt, sonder bildet eine gesunde Dreiecksbeziehung mit dem Sozialreferat und dem Wirtschaftsreferat. Das heißt, Ihre Maxime, sehr geehrter Herr Pfarrer Stoll, dass Wirtschaft und Soziales gleichwertige Größen für eine gelingende Kommunalpolitik sein sollen, ist Grundlage für unsere Arbeit in Erlangen.

Aus meinen Ausführungen können Sie aber auch sehen, dass wir nicht wunschlos glücklich sind: Unser Wunschzettel nach Berlin beinhaltet: Die Beseitigung von Beschäftigungshemmnissen, wie immer sie heißen, die Unterstützung des Lohnabstandsgebotes, die Förderung von Existensgründungen und Deregulierung wo immer möglich.

Dann werden die Kommunen als die Orte wo die Menschen tatsächlich leben ihrer Aufgabe gerecht und können den Menschen wirtschaftliche Selbstständigkeit und damit ein bedeutendes Stück Menschenwürde zurückgeben. 
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